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1.  ANLASS UND ZIELSETZUNG 

 

Die Gemeinde Langenbrettach möchte mit dem Bebauungsplan Hälde im Ortsteil Langenbeutingen den 

Bau einer KITA vorbereiten, für den ein zeitnaher Bedarf besteht. Durch das Vorhaben erfolgen Eingriffe 

in die als Grünland genutzte Fläche, die vormals als Liegewiese des angrenzenden Freibads diente, und 

die angrenzenden Gehölze. Diese Strukturen können von planungsrelevanten Arten als Habitat genutzt 

werden. 

Daher war als Beitrag zur Bewertung des Eingriffs in den Naturhaushalt eine artenschutzrechtliche Rele-

vanzuntersuchung (AR) durchzuführen. In ihr wurde auf der Grundlage einer umfassenden Untersu-

chung der vorhandenen Strukturen ermittelt, welche Tierartengruppen im Plangebiet vorkommen und 

durch das Vorhaben i. S. v. § 44 Abs. 1 BNatSchG beeinträchtigt werden können und für welche Arten-

gruppen Vorkommen auszuschließen sind. Im Fokus standen die europäischen Vogelarten sowie euro-

parechtlich geschützte Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Durch die AR wird der Inhalt einer 

eventuell erforderlichen und vertieften Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP), in der die Popu-

lationen von Arten gezielt untersucht und bezüglich des Eingriffs naturschutzrechtlich bewertet werden, 

inhaltlich auf das notwendige Maß eingegrenzt. Die AR wurde durch Herrn Dipl.-Biol. Dieter Veile 

(Obersulm) durchgeführt, die Ergebnisse sind im vorliegenden Bericht dargelegt. 

Ferner hinaus liegt das Plangebiet neben dem Biotopverbund für mittlere Standorte des Landes Baden-

Württemberg, der planerisch hinsichtlich der Sicherung und Erhaltung seiner Funktionen zu berücksichti-

gen und nach Möglichkeit funktional weiterzuentwickeln ist. Dieser Aspekt war planerisch jedoch nicht zu 

berücksichtigen. 

 

2.  RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

 

Auf europäischer Ebene gelten die artenschutzrechtlichen Vorgaben der „Richtlinie des Rats vom 21. 

Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ oder 

„Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ (92/43/EWG FFH-RL) sowie die „Richtlinie des Rats vom 02. April 1997 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten“ oder „EU-Vogelschutzrichtlinie“ (2009/147/EG VS-RL). 

Diese Vorgaben wurden durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 01.03.2010 in unmittel-

bar geltendes Bundesrecht umgesetzt. Aufgrund der Zugriffsverbote und Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5 

und 6 ergibt sich für Planvorhaben, durch die Verbotstatbestände erfüllt werden könnten, die Anforde-

rung, eine Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung zu erstellen. 

Grundsätzlich gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG für alle besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten bzw. 

alle streng geschützten Tierarten und die europäischen Vogelarten. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG 

beziehen sich die artenschutzrechtlichen Bestimmungen bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen 

in Natur und Landschaft und nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne 

des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG auf die europäisch geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

sowie die europäischen Vogelarten nach der VS-RL. Zeichnet sich für diese Artengruppen die Erfül-

lung von Verbotstatbeständen durch ein Vorhaben ab, so kann die Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung § 45 Abs. 7 BNatSchG zur Anwendung kommen.  
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Alle weiteren Tier- und Pflanzenarten sind ebenso als Bestandteil des Naturhaushalts im Rahmen der 

Eingriffsregelung, gegebenenfalls mit besonderem Gewicht in der Abwägung oder auch nach anderen 

Rechtsgrundlagen (z.B. Belang i. S. d. § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB) zu berücksichtigen. Dabei ist der Hin-

weis in § 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG zu beachten, dass (außer Vogelarten und „FFH-Arten“) solche 

Arten betroffen sind, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind. Dies sind 

Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße 

verantwortlich ist. Hierunter fallen alle ausschließlich national streng und besonders geschützten Arten, 

denen z. T. in Baden-Württemberg durch das Zielartenkonzept ein zusätzliches planerisches Gewicht 

zugemessen wurde. Diese Artengruppen werden im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG 

berücksichtigt. Auf diese Vorgehensweise verweist auch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).  

 

3. UNTERSUCHUNGSGEBIET  

 

Das Untersuchungsgebiet entspricht dem Wirkraum, innerhalb dessen die Fauna durch das Vorhaben 

beeinträchtigt werden könnte und in dessen Zentrum als Plangebiet das Flurstück Nr. 4240 liegt, dessen 

zentraler und südwestlicher Teil dem als KITA-Fläche vorgesehen ist (Abb. 1).  

 

 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets mit Wirkraum (schwarz umrandet) und innerem Plangebiet (far-
big unterlegt), Bildquelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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Das Untersuchungsgebiet befindet sich südöstlich des Ortsteils Langenbrettach in der Talaue der Bret-

tach, die als SPA-Gebiet und als Biotop ausgewiesen ist. Der westliche und der zentrale Teil des inneren 

Plangebiets (Flst.-Nr. 4240) dienten in der Zeit der Nutzung des inzwischen rückgebauten Freibades als 

Liegewiese. Dieser Bereich, welcher als Standort der geplanten KITA vorgesehen ist, wird seit der Nut-

zungsaufgabe des benachbarten Freibades extensiv als Grünland unterhalten. Dabei wird das der Pflege 

anfallende Mahdgut abtransportiert. Das gesamte Flurstück ist eingezäunt und nur durch ein Tor zugäng-

lich. Der Bereich ist von einer dichten Hecke umgeben, die zahlreiche teils hochwüchsige Bäume enthält, 

wobei an der dem ehemaligen Freibad nächstgelegene Seite eine Reihe von Hängebirken aufweist. Auf 

der gegenüberliegenden Seite nahe der Talhalle steht vor der Hecke eine landschaftsbildprägende 

Esche. Im Westen der Wiese stehen einige wenige alte Obstbäume. Der nördliche Teil des Plangebiets 

ist asphaltiert und war der Teil eines großen Parkplatzes, der sich auch zwischen dem Plangebiet und 

dem Freibad erstreckt. Der Wirkraum nördlich des Plangebiets wird vom ehemaligen Freibadgelände, 

dem Sportplatz und dem Parkplatz eingenommen, in dem einige ältere Großbäume enthalten sind. Im 

Wirkraum westlich bis südwestlich des Plangebiets erstrecken sich in der südlichen Hanglage des Bret-

tachtals ein Hangwald und Streuobstwiesen, die alte Obstbäume mit unterschiedlichen Höhlen enthalten. 

Südöstlich des Plangebiets befindet sich die Talhalle, die mit Parkplätzen und einer parkartig gestalteten 

Freifläche umgeben ist. 

In südlicher Nachbarschaft des Plangebiets verläuft der landesweite Biotopverbund mittlerer Standorte 

(Abb. 2), das jedoch planerisch für das Vorhaben nicht relevant ist. Die im Zielartenkonzept des Landes 

für Langenbrettach definierten Zielarten finden im Plangebiet keine geeigneten Habitate vor. 

 

 

Abb. 2: Lage des Biotopverbundes des Landes zum Plangebiet. 
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Die nachfolgenden Abbildungen vermitteln Eindrücke der örtlichen Gegebenheiten: 

 

 
Abb. 3: Grünland im westlichen Plangebiet (frisch 
gemäht) mit umgebenden Gehölzen.  
 
 

 
Abb. 4: Einzelner Obstbaum im westlichen Plange-
biet mit umgebenden Gehölzen. 
 
 

 
Abb. 5: Grünland im zentralen Plangebiet mit umge-
benden Gehölzen und Birkenreihe. 
 
 

 
Abb. 6: Grünland im zentralen Plangebiet mit umge-
benden Gehölzen und Birkenreihe. 
 
 

 
Abb. 7: Detailausschnitt der Baumhecke am nördli-
chen Rand des Plangebiets mit Hängebirken.  

 
Abb. 8: Übergang zwischen Gehölz im nördlichen 
Plangebiet und gemähtem Grünland. 
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Abb. 9: Südöstlicher Gehölzrand des Plangebiets 
mit alter landschaftsbildprägender Esche.  
 
 

 
Abb. 10: Hangwald im Wirkraum westlich des Plan-
gebiets. 
 
 

 
Abb. 11: Streuobstwiese im südwestlichen Wirk-
raum neben dem Hangwald.  
 
 

 
Abb. 12: Alter Obstbaum mit Baumhöhlen im süd-
westlichen Wirkraum mit alten Obstbäumen. 
 
 

 
Abb. 13: Streuobstwiese im südwestlichen Wirk-
raum mit alten Obstbäumen.  

 
Abb. 14: Parkartig gestaltete Umgebung der Talhal-
le mit westlich angrenzender Streuobstwiese. 
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Abb. 15: Parkartig gestaltete Umgebung der Talhal-
le mit Parkplätzen.  

 
Abb. 16: Parkplatz im östlichen Plangebiet (Flst.-Nr. 
4240) mit angrenzendem Sportplatz. 
 

 

4. VORHABENBEDINGTE WIRKFAKTOREN 

 

Die durch ein Vorhaben zu erwartenden Wirkungen verweisen auf die mögliche Betroffenheit von Arten. 

Im Fall der Umsetzung des Planungsvorhabens zeichnen sich im zeitlichen Wechsel Wirkfaktoren ab, 

welche prinzipiell die planungsrelevanten europarechtlich geschützten Tierarten (Vogelarten, Arten nach 

Anhang IV der FFH-Richtlinie), die Gegenstand der artenschutzrechtlichen Relevanzuntersuchung waren, 

erheblich und nachhaltig beeinträchtigen könnten. Europarechtlich geschützte Pflanzenarten kommen 

aufgrund der Standorteigenschaften im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dabei kann zwischen zeitlich 

befristeten, reversiblen Beeinträchtigungen und fortwährenden Beeinträchtigungen differenziert werden: 

 

Wirkfaktoren Wirkung/Wirkmechanismus Beispiele für potentiell 

betroffene Artengruppen 

Baubedingte  

Wirkfaktoren 

Flächenbeanspruchung (Grünflächen) 

 Tötung fluchtunfähiger Individuen von besonders 

oder streng geschützten Tierarten (Juvenilstadien, 

Winterruhe) 

 

 Unterbindung von Eiablage bzw. Rückzug in Win-

terquartiere in Erdspalten) 

 

 Zerstörung von Wirtspflanzen 

 

 

 Amphibien 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

 Amphibien 

 Reptilien 

 

 Schmetterlinge 

 

Anlagebedingte  

Wirkfaktoren 

Fehlende Fortpflanzungs- und Entwicklungsstätten 

 Abwanderung besonders und streng geschützter 

Tierarten 

 

 

 Amphibien 

 Reptilien 

 Schmetterlinge 

 

Betriebsbedingte  

Wirkfaktoren  

Zukünftigen Nutzung als Spielplatz durch Kinder  

 Lärmeinträge in die freie Landschaft und visuelle 

Beeinträchtigungen der Fauna 

 

 

 Vögel 
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5. BESTAND UND BETROFFENHEIT DER GESCHÜTZTEN ARTEN 

 

Im Rahmen einer Begehung am 23.08.2021  wurden die beschriebenen Strukturen im Untersuchungs-

gebiet hinsichtlich ihrer Habitateignung für planungsrelevante Tierartengruppen bewertet. Vorkommen 

geschützter Pflanzenarten konnten aufgrund der naturräumlichen Verbreitung, der Nutzung und  der 

Standortbedingungen generell ausgeschlossen werden und waren damit kein Gegenstand der weiteren 

Betrachtung. Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht über die planungsrelevanten Arten bzw. 

Artengruppen, mögliche Vorkommen, Einschätzung der Population/en, Einschätzung der Beeinträchti-

gung/en und Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen: 

 

Art/Artengruppe Mögliche 

Vorkommen 

1. Einschätzung der Population/en 

2. Einschätzung der Beeinträchtigung 

3. Handlungsempfehlung  

Vogelarten ja 1. Die das Plangebiet umgebenden Gehölze dienen als Lebens-

raum von Vogelarten mit unterschiedlichen Nesttypen, wobei von 

potentiellen Vorkommen höhlenbrütender sowie frei astbrütender 

Arten ausgegangen werden muss. Die Gehölze im Untersu-

chungsgebiet weisen sowohl vereinzelte Baumhöhlen als auch 

durch ihren dichten Wuchs stark schützend wirkende Sträucher 

(Hainbuchenhecke) auf. 

 

2. Da durch die Umsetzung des Vorhabens zwar Gehölze gerodet 

werden müssen (nördliche Hecke mit einer Länge von 70 m), in 

diesem Bereich jedoch keine Baumhöhlen vorhanden sind, ist die 

Erfüllung von Verbotstatbeständen gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG 

auszuschießen. Durch das Vorhaben werden außerdem keine 

Verbotstatbestände gegen § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfüllt, da 

sich bau- und nutzungsbedingte Störungen nicht auf die Gesamt-

population der im Raum vorhandenen Arten auswirken kann, son-

dern maximal auf ein einzelnes Brutpaar einer Art. Ein Ausweichen 

eines brutwilligen Vogelpaares auf umgebende Gehölze ist prob-

lemlos möglich, da zahlreiche Gehölzstrukturen im Raum vorhan-

den sind. Sollte die Heckenrodung während der Brutzeit erfolgen, 

könnten Tötungen von Individuen (Eier, fluchtunfähige Jungvögel) 

nicht ausgeschlossen werden. 

 

3. Zur Beurteilung des Eingriffs bezüglich Vogelarten sind keine 

konkrete Untersuchungen im Rahmen einer Speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung erforderlich.  

Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

A) Durch die Beachtung der gesetzlichen Rodungsfrist gemäß § 39 

Abs. 5 BNatSchG außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. 

September sind Tötungen von Individuen vermeidbar. 

B) Die entfallene Hecke wird in einer Länge von 50 m an selber 

Stelle wieder nachgepflanzt. 

 

Fledermausarten nein 1. Im Plangebiet befinden sich keine potentiellen Quartiere von 

Fledermäusen. 



 

Arbeitsgemeinschaft Wasser 
und Landschaftsplanung 
Dipl.-Biol. Dieter Veile 
Amselweg 10 
74182 Obersulm 

Artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung 
Bebauungsplan Hälde        
Gemeinde Langenbrettach OT Langenbeutingen, Lkrs. Heilbronn          August 2021 

 

 10 

 

2. Durch das Vorhaben werden keine Verbotstatbestände gegen § 

44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

3. Kein Handlungsbedarf 

 

Haselmaus nein 1. Der im Plangebiet entfallende Heckenabschnitt weist mehrere 

strukturelle Defizite auf, die für ein Vorkommen der Haselmaus 

maßgeblich sind. Ungünstig ist das Fehlen eines diversifizierten 

morphologischem Aufbaus mit Dornensträuchern mit Rubus fruti-

cosus, Rosa canina, Prunus spinosa, Crataegus sp. und Corylus 

avallana als geschützter Platz zum Bau von Nestkobeln und als 

Beeren- und Früchtenahrungsquelle sowie das Fehlen von Erd-

höhlen und geeigneten Hohlräumen in Bäumen. Vorkommen kön-

nen somit ausgeschlossen.  

 

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestände 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

3. Kein Handlungsbedarf 

 

Amphibienarten nein 1. Im Untersuchungsgebiet fehlen essentielle Habitatstrukturen, 

Vorkommen können somit ausgeschlossen werden.  

 

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestände 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

3. Kein Handlungsbedarf 

 

Reptilienarten nein 1. Die Grünlandbereiche im Plangebiet sind für Reptilienarten nicht 

als Habitat geeignet, da wesentliche Strukturen fehlen (feuchtig-

keitsgeschützte Überwinterungsquartiere, lockerer Boden zur Eiab-

lage usw.) und die stark- und dichtwüchsige Grasvegetation die 

des Grünlands stark beschattend wirkt und die Bewegungsfähig-

keit von Reptilien wesentlich erschwert. 

 

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestände 

gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

3. Kein Handlungsbedarf 

 

Schmetterlinge  nein 1. Vorkommen vom europarechtlich geschützten Nachtkerzen-

schwärmer (Proserpinus proserpina) sind unmöglich, da geeignete 

Raupenfutterpflanzen in Form von Weidenröschenarten (v.a. Epi-

lobium hirsutum) fehlen. Den Raupen des Großen Feuerfalters 

(Lycaena dispar) steht der Stumpfblättrige Ampfer (Rumex ob-

tusifolius) als „nichtsauere“ Ampferart zur Verfügung, doch werden 

im Plangebiet die Lebensraumansprüche (kleinteilige Strukturen 

mit feuchten Bereichen) der Art nicht erfüllt. 

 

2 Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch 

das Vorhaben nicht erfüllt. 
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3. Kein Handlungsbedarf 

 

Käferarten nein 1. Im Plangebiet fehlen qualitativ den Anforderungen genügende 

Altbäume, die für die Entwicklung der angeführten Käferarten es-

sentielle Habitatstrukturen darstellen, da sie diese zwingend für 

ihre Larvalentwicklung benötigen. Vorkommen dieser Artengruppe 

sind daher auszuschließen. 

 

2. Durch das Planungsvorhaben werden keine Verbotstatbestände 

nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt. 

 

3. Kein Handlungsbedarf 

 

 

6. FATIZ 

 

Durch das Vorhaben werden bezüglich den europarechtlich geschützten Arten der Vogelschutzrichtlinie 

und der FFH-Richtlinie sowie den ortsspezifisch definierten Zielarten keine Verbotstatbestände gegen § 

44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt.  
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